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Tagesordnung

1.  Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß §§ 176 Abs. 1 Satz 1,  
175 Abs. 2 des Aktiengesetzes 

Der Vorstand macht gemäß §§ 176 Abs. 1 Satz 1, 175 Abs. 2 des Aktien-
gesetzes (AktG) der Hauptversammlung die folgenden Vorlagen sowie 
den erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 
Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches zugänglich:
 

• den festgestellten Jahresabschluss der MLP AG zum  
  31. Dezember 2o14, 

• den gebilligten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2o14, 

• den zusammengefassten Lagebericht für die MLP AG und den  
  Konzern zum 31. Dezember 2o14, 

• den Bericht des Aufsichtsrats sowie 

• den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des  
  Bilanzgewinns.

Diese Unterlagen sind über die Internetadresse

http://www.mlp-hauptversammlung.de 

zugänglich. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Ein-
sichtnahme aus.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 
gemäß § 172 Satz 1 AktG am 18. März 2o15 gebilligt; der Jahresab-
schluss ist damit festgestellt. Zugleich hat der Aufsichtsrat den Konzern-
abschluss gebilligt. Einer Feststellung des Jahresabschlusses oder einer 
Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung nach 
§ 173 AktG bedarf es deshalb nicht. Auch die übrigen vorgenannten Un-
terlagen sind der Hauptversammlung lediglich zugänglich zu machen, 
ohne dass es – abgesehen von der Beschlussfassung über die Verwen-
dung des Bilanzgewinns – einer Beschlussfassung hierzu bedarf.
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2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum  
31. Dezember 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 
Euro 18.339.215,46 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von Euro o,17 je Stückaktie auf  
1o7.877.738 dividendenberechtigte Stückaktien.

Alle Angaben in €

Ausschüttung 18.339.215,46

Einstellung in die Gewinnrücklagen 0,00

Gewinnvortrag  0,00

Bilanzgewinn 18.339.215,46

         
Die Auszahlung der Dividende soll am 19. Juni 2o15 erfolgen.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2o14 zu entlasten. 

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2o14 zu entlasten.

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2015 

Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf eine entsprechende Empfehlung 
des Bilanzprüfungsausschusses, vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wird zum Ab-
schlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2o15 
bestellt.
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6.  Nachwahl zum Aufsichtsrat

Von den Vertretern der Anteilseigner im Aufsichtsrat hat Herr Johan-
nes Maret sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zur 
Beendigung der Hauptversammlung am 18. Juni 2o15 niedergelegt. Es 
ist deshalb eine Nachwahl erforderlich. Gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung 
erfolgen solche Ergänzungswahlen für die restliche Amtszeit des aus-
geschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Er setzt sich nach §§ 96 
Abs. 1, 1o1 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbetei-
ligungsgesetz – DrittelbG) aus vier Vertretern der Anteilseigner und 
zwei Vertretern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversamm-
lung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Auf Vorschlag des Nominierungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat 
vor, 

Frau Tina Müller, Frankfurt am Main, Chief Marketing Officer und 
Geschäftsführerin der Opel Group GmbH, mit Wirkung ab Beendi-
gung der Hauptversammlung am 18. Juni 2o15 und gemäß § 8 Abs. 
4 der Satzung für die restliche Amtszeit von Herrn Johannes Maret, 
das heißt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2o17 beschließt, als Vertreterin der 
Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. 

Gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: 

•  Frau Müller ist bereits Mitglied des Aufsichtsrats der MLP Finanz-
dienstleistungen AG und steht daher in einer geschäftlichen Bezie-
hung zu einer Konzerngesellschaft der MLP AG. Dieses Amt wird sie 
im Falle der Wahl in den Aufsichtsrat der MLP AG niederlegen. 

•  Abgesehen davon bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats kei-
ne für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden 
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen der hier 
vorgeschlagenen Kandidatin einerseits und den Gesellschaften des 
MLP Konzerns, den Organen der MLP AG oder einem wesentlich an 
der MLP AG beteiligten Aktionär andererseits.
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Voraussetzungen für die Teilnahme  

an der Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts 

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich nach Maßgabe des 
§ 15 der Satzung der MLP AG rechtzeitig vor der Hauptversammlung an-
melden und durch einen in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB)) in deutscher oder englischer Sprache ausgestellten Nachweis 
ihres Anteilsbesitzes ihres depotführenden Instituts, ausgestellt auf den 
Beginn, also o.oo Uhr, des 28. Mai 2o15 (Nachweisstichtag), legitimieren. 
Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen der Gesellschaft 
spätestens bis zum Ablauf, also 24.oo Uhr, des 11. Juni 2o15 in Textform 
(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache unter der Adresse

MLP AG
c/o Computershare Operations Center
8o249 München
Telefax: +49 (o)89 3o9o3-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

zugehen.

Bedeutung des Nachweisstichtags

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer wie 
vorstehend beschrieben (siehe „Teilnahme an der Hauptversammlung“) 
den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berech-
tigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 
dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit 
dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des An-
teilsbesitzes einher. Auch im Falle der vollständigen oder teilweisen Ver-
äußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist im Verhält-
nis zur Gesellschaft für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts 
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 
maßgeblich; das heißt Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweis-
stichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme 
und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe 
und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag.
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Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen 
möchten, können ihre Stimmen im Rahmen des nachfolgend beschrie-
benen Verfahrens im Wege der Briefwahl abgeben. Auch hierzu ist die 
rechtzeitige Anmeldung unter Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe vor-
stehend „Teilnahme an der Hauptversammlung“) erforderlich. Für die 
Briefwahl steht das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular zur Ver-
fügung. Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen – unter An-
gabe der Eintrittskartennummer – spätestens bis zum Ablauf, das heißt 
24.oo Uhr, des 15. Juni 2o15 bei der Gesellschaft unter der folgenden 
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein:

MLP AG
c/o Computershare Operations Center
8o249 München
Telefax: +49 (o)89 3o9o3-74675
E-Mail: MLP-Hauptversammlung2o15@computershare.de

Ein Formular, das für die Abstimmung per Briefwahl verwendet werden 
kann, wird den Aktionären, die sich form- und fristgerecht zur Hauptver-
sammlung anmelden, mit der Eintrittskarte zugesandt. 

Die Abgabe von Stimmen durch Briefwahl ist auf die Abstimmung über 
Beschlussvorschläge (einschließlich etwaiger Anpassungen) von Vor-
stand und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer Ergänzung der Tagesord-
nung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekannt gemachte Beschlussvorschläge 
von Aktionären beschränkt.

Im Wege der Briefwahl abgegebene Stimmen können unter der vorge-
nannten Adresse oder durch Übermittlung der Erklärung per Telefax 
an die vorgenannte Telefax-Nummer oder elektronisch per E-Mail unter 
der vorgenannten E-Mail-Adresse spätestens bis zum Ablauf, das heißt 
24.oo Uhr, des 15. Juni 2o15 (Zugang bei der Gesellschaft) widerrufen 
oder geändert werden. Hierbei wird darum gebeten, die Zuordnung zur 
Briefwahlstimme durch Beifügung derselben bzw. Angabe der Eintritts-
kartennummer zu erleichtern. Widerrufe oder Änderungen, die nicht 
zugeordnet werden können, müssen unberücksichtigt bleiben. Das Recht 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung bleibt unberührt. Möchte ein 
Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durch Briefwahl an der 
Hauptversammlung selbst oder durch einen Vertreter teilnehmen und 
seine Aktionärsrechte ausüben, so ist dies möglich, gilt aber als Widerruf 
der im Wege der Briefwahl erfolgten Stimmabgabe.

Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und die-
sen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen können sich der Brief-
wahl bedienen.
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Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

a) Möglichkeit der Bevollmächtigung

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung un-
ter entsprechender Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte, 
z. B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung, von der Ge-
sellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder sonstige Dritte ihrer 
Wahl, ausüben lassen. Auch hierzu ist die rechtzeitige Anmeldung des 
Aktionärs unter Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe oben „Teilnahme 
an der Hauptversammlung“) erforderlich. Zur Vollmachtserteilung 
kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem Bevollmächtigten als 
auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. 

Für den Fall, dass ein Aktionär mehr als eine Person bevollmächtigt, 
kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder meh-
rere von diesen zurückweisen.

b) Form der Bevollmächtigung

Sofern nicht ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, eine ande-
re Kreditinstituten nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder 
Vereinigung oder ein nach § 135 Abs. 1o AktG gleichgestelltes Institut 
oder Unternehmen bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung einer 
Vollmacht, deren Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). 

Die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen 
und gemäß § 135 Abs. 8 oder Abs. 1o AktG gleichgestellten Personen, 
Vereinigungen, Instituten und Unternehmen kann auch in einer sons-
tigen nach § 135 AktG zulässigen Art und Weise erfolgen; wir weisen 
jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden 
Kreditinstitute, Personen, Vereinigungen, Institute und Unternehmen 
möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil 
sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. 
Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktio-
närsvereinigung oder eine andere der gemäß § 135 Abs. 8 oder Abs. 1o 
AktG gleichgestellten Personen, Vereinigungen, Institute und Unter-
nehmen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Per-
sonen über eine mögliche Form der Vollmacht ab. Auf das Verfahren 
nach § 135 Abs. 1 Satz 5 AktG wird hingewiesen. 
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c)  Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Besonderheiten bei deren 
Bevollmächtigung 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft 
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der 
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht er-
teilen wollen, können sich hierzu des auf der Eintrittskarte zur Haupt-
versammlung befindlichen Formulars bedienen. Der Stimmrechts-
vertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf Grundlage der vom 
Aktionär erteilten Weisung aus. Vollmacht und Weisungen können 
auch noch während der Hauptversammlung erteilt werden.

Soweit neben Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft auch Briefwahlstimmen (siehe oben „Verfahren für 
die Stimmabgabe durch Briefwahl“) vorliegen, werden stets die Brief-
wahlstimmen als vorrangig betrachtet; der Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft wird insoweit von einer ihm erteilten Vollmacht keinen 
Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten. Der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird von einer ihm erteilten 
Vollmacht auch insoweit keinen Gebrauch machen und die betreffen-
den Aktien nicht vertreten, als die betreffenden Aktien durch einen 
am Ort der Hauptversammlung anwesenden Teilnehmer (den Aktio-
när oder dessen Vertreter) vertreten werden.

d)  Weitere Angaben zum Verfahren für die Stimmabgabe durch  
Bevollmächtigte

Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesell-
schaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer 
gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht sowie deren 
Widerruf stehen die nachfolgend genannte Adresse, Telefax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse zur Verfügung:

MLP AG
c/o Computershare Operations Center
8o249 München
Telefax: +49 (o)89 3o9o3-74675
E-Mail: MLP-Hauptversammlung2o15@computershare.de

Aktionäre, welche die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Er-
leichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen, wenn sie nicht 
während der Hauptversammlung erteilt werden, spätestens bis zum 
Ablauf, das heißt 24.oo Uhr, des 15. Juni 2o15 (Zugang bei der Gesell-
schaft) postalisch, per Telefax oder per E-Mail zu übermitteln. 
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Formulare, die für die Erteilung von Vollmachten verwendet werden 
können, werden den Aktionären, die sich form- und fristgerecht zur 
Hauptversammlung anmelden, mit der Eintrittskarte zugesandt.

Teilweise Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Alle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit 
können die Hauptversammlung am 18. Juni 2o15 bis zum Abschluss der 
Rede des Vorstandsvorsitzenden ab circa 1o.oo Uhr live im Internet unter 
http://www.mlp-hauptversammlung.de verfolgen. Eine darüber hinaus-
gehende Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht. 

Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge 

und Auskunftsverlangen von  

Aktionären 

(Angaben gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Akti-
onäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG) 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundka-
pitals oder den anteiligen Betrag von Euro 5oo.ooo,- erreichen (Letzteres 
entspricht 5oo.ooo Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Ge-
genstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
Das Verlangen muss schriftlich an den Vorstand gerichtet werden und 
der Gesellschaft mindestens 3o Tage vor der Versammlung, wobei der 
Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurech-
nen sind, also bis spätestens zum Ablauf, also 24.oo Uhr, des 18. Mai 
2o15 zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht be-
rücksichtigt. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG, wonach die Antragsteller nach-
zuweisen haben, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der 
Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 
zur Entscheidung über den Antrag halten, findet gemäß § 122 Abs. 2 
Satz 1 AktG entsprechende Anwendung. Die Gesellschaft wird insoweit 
den Nachweis genügen lassen, dass die Antragsteller mindestens in der 
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Zeit vom Beginn, also o.oo Uhr, des 18. März 2o15 bis zum Beginn, also 
o.oo Uhr, des Tages der Absendung des Ergänzungsverlangens Inhaber 
der für die Erreichung des Quorums (siehe oben) notwendigen Aktien 
gewesen sind. Aktienbesitzzeiten Dritter kommen nach Maßgabe von  
§ 7o AktG zur Anrechnung.

Das Ergänzungsverlangen kann an folgende Adresse gerichtet werden:

MLP AG
Vorstand
Alte Heerstraße 4o
69168 Wiesloch

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unver-
züglich nach ihrem Eingang bei der Gesellschaft im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht und europaweit verbreitet.

Etwaige nach der Einberufung der Hauptversammlung bei der Gesell-
schaft eingehende Tagesordnungsergänzungsverlangen sind außerdem 
unverzüglich nach ihrem Eingang bei der Gesellschaft über die Internet-
adresse http://www.mlp-hauptversammlung.de zugänglich, soweit sie zu 
berücksichtigen sind.

Im Übrigen wird auf weitergehende Erläuterungen zum Aktionärsrecht 
nach § 122 Abs. 2 AktG, die im Internet unter der Adresse http://www.
mlp-hauptversammlung.de einzusehen sind, verwiesen.

Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Anträge zu 
Punkten der Tagesordnung sowie zur Geschäftsordnung zu stellen, ohne 
dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröf-
fentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf. Gegenanträge 
von Aktionären im Sinne von § 126 AktG, die der Gesellschaft mindes-
tens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, wobei der Tag des 
Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, 
also bis spätestens zum Ablauf, das heißt 24.oo Uhr, des 3. Juni 2o15, zu-
gegangen sind und die die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht der 
Gesellschaft zur Zugänglichmachung erfüllen, werden einschließlich des 
Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung der Gesellschaft unverzüglich über die Internet-
seite der Gesellschaft http://www.mlp-hauptversammlung.de zugänglich 
gemacht (§ 126 Abs. 1 Satz 3 AktG). 
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Gemäß § 126 Abs. 2 AktG gibt es Gründe, bei deren Vorliegen ein Ge-
genantrag und dessen Begründung nicht über die Internetseite zugäng-
lich gemacht werden müssen. Diese sind auf der Internetseite der Ge-
sellschaft, wie auch weitergehende Erläuterungen zum Antragsrecht 
nach § 126 Abs. 1 AktG, unter http://www.mlp-hauptversammlung.de 
beschrieben.

Für die Übermittlung von Gegenanträgen (einschließlich Begründung) 
ist folgende Adresse maßgeblich:

MLP AG
Investor Relations
Alte Heerstraße 4o
69168 Wiesloch
Telefax: +49 (o)6222 3o8-1131
E-Mail: hauptversammlung2o15@mlp.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt. 
Gegenanträge sind nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptver-
sammlung gestellt werden. 

Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Wahlvorschläge 
zur Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzern-
abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) und zur Beschlussfassung 
über die Nachwahl zum Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 6) zu unter-
breiten, ohne dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Ankün-
digung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf. 
Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 127 AktG, die der Ge-
sellschaft unter der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14 
Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und der 
Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also bis spätes-
tens zum Ablauf, das heißt 24.oo Uhr, des 3. Juni 2o15, zugegangen sind 
und die die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft 
zur Zugänglichmachung erfüllen, werden einschließlich des Namens des 
Aktionärs, einer etwaigen Begründung (die allerdings anders als bei Ge-
genanträgen im Sinne von § 126 AktG nicht erforderlich ist) und einer 
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung der Gesellschaft unverzüglich 
über die Internetseite http://www.mlp-hauptversammlung.de zugäng-
lich gemacht. 
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Gemäß § 127 Satz 1 in Verbindung mit § 126 Abs. 2 AktG und § 127 Satz 3 
in Verbindung mit §§ 124 Abs. 3 Satz 4 und 125 Abs. 1 Satz 5 AktG gibt es 
weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Inter-
netseite zugänglich gemacht werden müssen. Diese sind, wie auch weiter-
gehende Erläuterungen zum Wahlvorschlagsrecht nach § 127 AktG, auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.mlp-hauptversamm-
lung.de beschrieben.

Für die Übermittlung von Wahlvorschlägen ist folgende Adresse maß-
geblich:

MLP AG
Investor Relations
Alte Heerstraße 4o
69168 Wiesloch
Telefax: +49 (o)6222 3o8-1131
E-Mail: hauptversammlung2o15@mlp.de

Anderweitig adressierte Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 
Wahlvorschläge sind nur dann unterbreitet, wenn sie während der 
Hauptversammlung unterbreitet werden.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Gemäß § 131 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter 
in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenhei-
ten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Kon-
zerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen 
verlangen, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist. Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 
Satz 1 AktG näher ausgeführten Voraussetzungen darf der Vorstand 
die Auskunft verweigern. Eine ausführliche Darstellung der Vorausset-
zungen, unter denen der Vorstand die Auskunft verweigern darf, findet 
sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse http://www.
mlp-hauptversammlung.de.
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Gesamtzahl der Aktien und Stimm-

rechte im Zeitpunkt der Einberufung 

der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 1o7.877.738 und ist in 
1o7.877.738 Inhaber-Stammstückaktien eingeteilt. Jede Stammstückak-
tie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der 
Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung beträgt damit 1o7.877.738 (Angabe nach § 3ob Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Alt. 2 WpHG). 

Wiesloch, im April 2015
MLP AG
Der Vorstand

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG über die unter Punkt 6 der Tages-
ordnung zur Wahl vorgeschlagene Aufsichtsratskandidatin:

•  Mitgliedschaft in anderen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 
MLP Finanzdienstleistungen AG, Wiesloch

•  Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontroll- 
gremien von Wirtschaftsunternehmen:  
keine 
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Anfahrtsplan 

Congress Center Mannheim (CCM) 

Rosengarten, Mannheim
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Anreise mit dem Pkw

Von der A 6 bzw. A 5 am AB-Kreuz Mannheim bzw. Heidelberg in Richtung 
Mannheim-Mitte. A 656 Richtung Mannheim-Mitte (an Planetarium 
und Landesmuseum für Technik und Arbeit vorbei), Augustaanlage, 
Friedrichsplatz, Wasserturm – CCM. Da die Mannheimer Innenstadt 
seit dem 1. März 2oo8 eine Umweltzone ist, ist die Zufahrt nur noch für 
Fahrzeuge mit einer sogenannten Umwelt- bzw. Feinstaubplakette erlaubt.

Parkplatzangebot für Aktionäre

Die Tiefgaragen des Congress Centers Mannheim und des Dorint 
Kongresshotels haben zusammen ein Parkplatzangebot von 1.1oo 
Stellplätzen. Ausschließlich in diesen Parkhäusern ist das Parken für 
Aktionäre kostenlos.

Anreise per Bahn

Mannheim ist ICE-Knotenpunkt. Vom Bahnhof aus benötigen Sie zum 
Rosengarten zu Fuß etwa fünf Minuten (in Richtung Innenstadt) – oder 
Sie nehmen die Straßenbahnen Nr. 3 oder Nr. 5. Die Eintrittskarte zur 
Hauptversammlung berechtigt die Aktionäre am Veranstaltungstag  
(18. Juni 2o15) bis zum darauf folgenden Tag 3.oo Uhr zur Fahrt mit allen 
Bussen, Straßenbahnen und freigegebenen Zügen (DB: RE, RB und S-Bahn 
jeweils in der 2. Klasse) im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).

Anreise per Flugzeug

Der Flughafen Frankfurt am Main ist über das ICE-Netz (Fahrzeit 
31 Minuten) direkt mit Mannheim verbunden. Ein Lufthansa-Shuttle-
bus zwischen dem Lufthansa-Terminal Frankfurt und Mannheim fährt 
stündlich. Mannheim ist außerdem über einen City-Airport zu erreichen.
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Raum für Ihre Notizen
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Veranstaltungsort: 

Congress Center Rosengarten
Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim

MLP AG

Alte Heerstraße 40

69168 Wiesloch

Telefon +49 (0) 6222 • 308 • 8320

Telefax +49 (0) 6222 • 308 • 1131

www.mlp-ag.de


